
Traktanden
1. Totalrevision Polizeiverordnung; Genehmigung
2. Abwasserreinigungsanlage Bauma; Erhöhung Stellen

plan und Abschluss Dienstleistungsvertrag mit der 
Gemeinde Fischenthal

3. Merdzani, Hanif, und seine Kinder Merdzani, Harjije, 
Merdzani, Sumeijja, und Merdzani, Rujmesa, Bauma; 
Einbürgerung

4. Allfällige Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes

Aktenauflage
Die Anträge mit den dazugehörigen Unterlagen liegen ab Montag, 4. März 2019 bis Freitag, 15. März 2019, im Gemeinde
haus provisorium (Gublenstrasse 32, Bauma; 2. OG (Präsidiales+Sicherheit)) während den Öffnungszeiten (Montag 08.30
11.30 und 14.0018.30 Uhr, Dienstag bis Donnerstag 08.3011.30 und 14.0016.30 Uhr, Freitag 07.0014.00 Uhr) zur 
Einsicht auf. Die Unterlagen sind ab dem 4. März 2019 2018 auch auf der Website bauma.ch aufgeschaltet.

Informationen
Zur Gemeindeversammlung sind alle interessierten Personen eingeladen. Über die politischen Rechte verfügt und damit 
stimmberechtigt ist, wer Schweizer Bürgerin oder Schweizer Bürger ist, das 18. Altersjahrs zurückgelegt hat, in der 
 Gemeinde Bauma politischen Wohnsitz hat und von der Ausübung der politischen Rechte auf Bundesebene nicht ausge
schlossen ist.

Telefon 052 397 70 65 | EMail info@bauma.ch | Website bauma.ch

Liebe Stimmbürgerin, lieber Stimmbürger

Wir laden Sie auf 20 Uhr zur Gemeindeversammlung ein und 
freuen uns, wenn Sie auch auf diese Weise unsere Gemeinde 
mitgestalten und von Ihrem Stimmrecht Gebrauch machen.

Auf diesen Seiten fassen wir zwei Geschäfte der Gemeinde
versammlung zusammen. Die vollständigen Unterlagen 
 liegen ab dem 4. März 2019 im Gemeindehausprovisorium 
zur Einsicht auf. Weitere Informationen finden Sie auch auf 
unserer Webseite.

Bauma, 1. März 2019

Gemeinderat Bauma

 
Andreas Sudler Roberto Fröhlich 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber

Gemeindeversammlung vom 18. März 2019
im Gasthaus zur Tanne, Bauma
Beleuchtender Bericht gemäss § 19 Gemeindegesetz

Traktandum
Totalrevision Polizeiverordnung;  
Genehmigung

Einleitung 
Die Polizeiverordnung der Gemeinde Bauma stammt aus dem 
Jahr 1980; sie ist veraltet. Seither wurden bei massgeben
dem übergeordneten Recht verschiedene Änderungen vorge
nommen, wie z.B. bei der eidgenössischen Strafprozess
ordnung und dem kantonalen Polizeigesetz. Aus diesem 
Grund muss die kommunale Polizeiverordnung entsprechend 
angepasst werden. Gleichzeitig hat der Gemeinderat dies 
zum Anlass genommen, die Polizeiverordnung einer Total
revision zu unterziehen, indem sie den heutigen Gegebenhei
ten angepasst und ihr eine zeitgemässe Form verliehen wird.

Jede einzelne Bestimmung der alten Polizeiverordnung 
wurde überprüft und wo nötig gestrichen oder konkretisiert. 
Bei der Erarbeitung der neuen Polizeiverordnung wurde ne
ben dem juristischen Aspekt auch darauf geachtet, eine für 
die Einwohnerinnen und Einwohner verständliche Polizeiver
ordnung vorzulegen, da diese Verordnung viele Vorschriften 
für ein geregeltes Zusammenleben in alltäglichen Situatio
nen enthält. Inhaltlich sind einer kommunalen Polizeiverord
nung durch das übergeordnete eidgenössische und kantona
le Recht enge Grenzen gesetzt.

Deshalb enthält die neue Polizeiverordnung keine Be
stimmungen über Themen, die im übergeordneten Recht be
reits abschliessend geregelt sind. Es sind vor allem Bestim
mungen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, 
Ruhe und Ordnung, zum Schutz der öffentlichen Sachen und 
zum Schutz vor übermässigen Immissionen enthalten. 

Die neue Polizeiverordnung erscheint schlank und benut
zerfreundlich, sie wurde von 86 auf 42 Artikel gekürzt. Im 
Wesentlichen konnten viele überholte oder unnötige Bestim
mungen gestrichen oder zusammengefasst werden. Zudem 
wurde auf die Erwähnung von übergeordnetem Recht ver
zichtet. Zwar wären Erwähnungen oder Verweise auf über
geordnete Erlasse für Nichtjuristen von Vorteil, um sich ein
facher über das Thema zu informieren, allerdings sind sie 
auch problematisch. So existieren zum Beispiel verschiedene 
Verfahren und Zuständigkeiten der Untersuchungs und Jus
tizbehörden. Weiter müsste bei jeder Änderung im verwiese
nen Recht auch die Polizeiverordnung entsprechend ange
passt werden, was der Rechtssicherheit abträglich wäre.
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Traktandum
Abwasserreinigungsanlage Bauma;  
Erhöhung Stellenplan und Abschluss 
Dienstleistungsvertrag mit der  
Gemeinde Fischenthal

A. Ausgangslage
Seit dem Anschluss der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Fi
schenthal an die ARA Bauma betreuen die Klärwerkfachper
sonen der Gemeinde Bauma nebst den Entwässerungsanla
gen auf dem Gemeindegebiet Bauma gegen Verrechnung 
auch die Kanalisationsanlagen der Gemeinde Fischenthal.

Der Personalbedarf liegt in der ARA Bauma heute über 
den aktuell zur Verfügung stehenden Personalressourcen, 
was zur Folge hat, dass die Unterhaltsarbeiten nicht nach 
gesetzlichen sowie nach allgemein gültigen Normen und 
Richtlinien durchgeführt werden können. Dies wirkt sich 
nachteilig auf die Lebensdauer, die Störungsanfälligkeit und 
somit auf die Betriebskosten der Anlagen aus. Auch kann mit 
dem aktuellen Personal wie auch Ausbildungsstand keine 
gesetzeskonforme Pikettorganisation betrieben werden.

Zur Verbesserung der Situation haben die Gemeinden 
Bauma und Fischenthal gemeinsam das Ingenieurbüro Hun
ziker Betatech AG, Winterthur, beauftragt, eine Personal 
RessourcenBedarfsabklärung durchzuführen sowie den Ent
wurf eines Dienstleistungsvertrages zwischen den Gemeinden 
Bauma und Fischenthal auszuarbeiten.

B. Bauma

ARA Bauma und Einzugsgebiet der Gemeinde Bauma
Die ARA Bauma umfasst vier Verfahrensstufen (mechani
sche, biologische, chemische Reinigungsstufen und Filtrati
on) inklusive Schlammbehandlung – und Entwässerung so
wie Gasverwertung. Die Ausbaugrösse beträgt 10'000 
Einwohnerwerte (EW). In methodischer Hinsicht erfolgte die 
Ermittlung des Personalbedarfs unter anderem mit der Hilfe 
von sogenannten Nomogrammen, die pro Verfahrensbereich 
und in Abhängigkeit von der Grösse der ARA den Stunden
aufwand pro Jahr angeben. Dabei wurden die Merkblätter 
der in Europa führenden Deutschen Vereinigung für Wasser
wirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) beigezogen.

Nachfolgend wird in Abbildung 1 als Nomogramm das Bei
spiel für die mechanische Reinigung gezeigt.

Abb. 1: Stundenaufwand pro Jahr für den Betrieb der me-
chanischen Reinigung einer ARA

Nicht alle Bereiche werden mit Nomogrammen abgedeckt. 
Für den Bereich Management und Infrastruktur konnte auf 
Kennzahlen der DWA zurückgegriffen werden, für die Filtra
tion musste der Stundenaufwand separat ermittelt / abge
schätzt und in die Auflistung integriert werden. 

Wesentliche Änderungen
Der umfangreiche Abschnitt über die Einwohnerkontrolle in 
der bisherigen Polizeiverordnung wurde komplett gestrichen, 
da dieses Thema übergeordnet abschliessend geregelt ist.

Es wurden die gesetzlichen Grundlagen für Massnahmen 
im Bereich Überwachung des öffentlichen Grundes (Video
überwachung) sowie Bestimmungen für die Handhabe von 
aktuellen Problemen, die die öffentliche Ruhe und Ordnung 
stören, geschaffen. Insbesondere sind mit diesen Bestim
mungen der Jugendschutz, das Littering sowie die Möglich
keit zum Verbieten von Veranstaltungen mit erhöhtem Si
cherheitsrisiko gemeint.

Es erfolgten Änderungen und Anpassungen an heutige 
Gegebenheiten im Bereich Immissionen, Anzeigen und 
 Plakate, Wirtschaftsschluss, Tierhaltung, Bewilligungen, 
 Gebühren und Kosten. Neu wird ausdrücklich festgehalten, 
dass das Glockengeläute von Kirchen und Kuhglocken nicht 
als Lärm gilt.

Weiter wurde eine Rechtsgrundlage für die Anwendung 
des kommunalen Ordnungsbussenverfahrens geschaffen, wo
nach für bestimmte Übertretungen der Polizeiverordnung 
durch die vom Gemeinderat bezeichneten Polizeiorgane Ord
nungsbussen im vereinfachten Verfahren ausgesprochen wer
den können. Gemäss § 175 Abs. 1 in Verbindung mit § 171 
Abs. 1 des Gesetzes über die Gerichts und Behördenorgani
sation im Zivil und Strafprozess (GOG) können Übertretun
gen des kommunalen Rechts in einem vereinfachten Verfah
ren mit Ordnungsbussen bis zu Fr. 500 geahndet werden.

Die Ordnungsbussenliste liegt als Entwurf vor und liegt 
mit den Akten der Gemeindeversammlung auf. Sie ist aber 
nicht Gegenstand der vorliegenden Beschlussfassung. Die 
Ordnungsbussenliste ist vom Statthalter auf ihre Recht und 
Zweckmässigkeit zu überprüfen und zu genehmigen (§ 175, 
Abs. 2 GOG) und kann erst nach der Genehmigung der Poli
zeiverordnung an der Gemeindeversammlung durch den Ge
meinderat formell beschlossen werden.

Zuständigkeit der Gemeindeversammlung
Auch unter dem neuen Gemeindegesetz (GG) ist der Ge
meinderat für die Ortspolizei zuständig. Gemäss seinerzeiti
ger Gemeindeordnung wurde die Polizeiverordnung von 
1980 durch den Gemeinderat erlassen. Gemäss § 3 Abs. 2 
des Polizeiorganisationsgesetzes vom 29. November 2004 
ist das Polizeirecht aber neu in einem Gemeindeerlass zu 
regeln. Gemäss Art. 10, Ziff. 6 der Gemeindeordnung ist da
für die Gemeindeversammlung zuständig. Wichtige Rechts
sätze sind immer in der Form eines Gemeindeerlasses zu 
beschliessen (§ 4, Abs. 2 GG).

Beurteilung des Gemeinderats
Die neue Polizeiverordnung nimmt gegenüber der bestehen
den Polizeiverordnung notwendige Anpassungen an überge
ordnetes Recht vor und verzichtet auf unnötige Regelungen. 
Zusammen mit dem Ordnungsbussenverfahren ist sie ein 
griffiges und zeitgemässes Instrument der Polizeiorgane für 
die Durchsetzung von Ruhe und Ordnung und die Gewähr
leistung der Sicherheit der Bevölkerung.

Wortlaut der Polizeiverordnung
Der Entwurf der neuen Polizeiverordnung ist als Teil dieses 
beleuchtenden Berichtes abgedruckt. Die Gemeindever
sammlung kann im Rahmen der Beratung der Verordnung 
Änderungen beschliessen.

Antrag des Gemeinderats
1. Die Totalrevision der Polizeiverordnung der Gemeinde 

Bauma wird genehmigt. Die Inkraftsetzung erfolgt durch 
den Gemeinderat.

2. Der Gemeinderat wird ermächtigt, Änderungen an der 
vorliegenden Verordnung, die sich als Folge von Rekurs
entscheiden als notwendig erweisen, vorzunehmen. 
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Tab 2: Stundenaufwand Einzugsgebiet Gemeinde Fischenthal

Zeitaufwand Fischenthal «komplett» inklusive allfälliger 
künftiger Ableitung Strahlegg    

Objekt
Mittel 2016/17 

in [h/a]
Ausgeführte Arbeiten

PW Fischenthal 110

Wöchentliche Kontrolle, 
Grobsandfang 4 bis 5 mal 
absaugen, NutrioxAnlage 
betreuen, Schneeräumung

PW Gibswil 50

Wöchentliche Kontrolle und 
Reinigung, 2 mal absaugen, 
Umgebungsarbeiten, Pumpen
gebäude

PW Kleine 30

Einmal jährlich absaugen und 
reinigen, 2 mal jährlich 
Kontrolle, Störungen behe
ben, Umgebung Pumpen
schächte

4 KLARAS 30

Wöchentliche bis 3monat
liche Kontrolle, 1 bis 2 mal 
entleeren und reinigen.  
Nur 3 KLARAS werden von 
der ARA Bauma betreut, 
Oberreinsberg wird weiterhin 
privat betreut.

Anschlussleitung 75

Monatlich Schieberschacht 
Kontrolle und Unterhalt, 
 Be und Entlüftungsschächte 
entleeren und reinigen, 2 mal 
plus Unterhalt

Kanalisation 45

Unterhalt Entlüftungsschacht 
Druckleitung Gibswil, 
Ansprech ort bei Anrufen aus 
der Bevölkerung

Administratives 20

Kontrolle Rechnungen. 
 Wöchentlich Gemeindehaus 
Fischenthal; Offerten, 
 Besprechungen, Nachführen 
von Unterlagen.

Ableitung  
Strahlegg

40
Aufwandabschätzung für eine 
allfällige Ableitung Strahlegg, 
noch nicht definitiv

Allgemeine  
Arbeiten

30
Kanalreinigung (Begleitung, 
Verglichen mit ähnlichen EZG)

30 Unterhalt / Verstopfungen

40 Unvorhergesehenes 10 %

Summe 500 [h/a]

 
Personalbedarf für die Gemeinde Fischenthal
Die 460 jährlichen Arbeitsstunden für den heutigen Betrieb 
ohne Ableitung Strahlegg sind plausibel und wurden an Hand 
von Kennzahlen des Verbandes Schweizer Abwasser und 
Gewässerschutzfachleute (VSA) verifiziert. Inklusive Strah
legg ergibt sich ein Jahresbedarf von 500 Arbeitsstunden, 
was einem Personalbedarf von knapp 0.3 Mitarbeitenden (30 
Stellenprozenten) entspricht.

Tabelle 1: Stundenaufwand für den Betrieb der ARA Bauma
  

Nach Merkblatt M 271 DWA

Verfahrensstufe
Stunden
aufwand  

[h /a]
Bemerkungen

Mechanische Reinigung 500
Biologische Reinigung 720

Filtration 150
Weitergehende 
Reinigung

FRS Eindickung, Faulung 400

Schlammeindickung /  
Entsorgung

460
60 %Entwässerung, 
40 % Entsorgung 
und Rest

Gasverwertung 170

Management  
und Infrastruktur

1'700
+ 3 % gem. Anhang B; 
50 h Aus & Weiter
bildung

Summe 4'100

Die Arbeiten im Netz sind in der Aufstellung von Tabelle 1 
nicht enthalten. Das Einzugsgebiet der ARA Bauma ist sehr 
gross und umfasst das gesamte Gemeindegebiet Bauma. Im 
Einzugsgebiet befinden sich 12 Pumpwerke und eine Klein
abwasserreinigungsanlage. Die ungefähre Länge des Netzes 
beträgt:
• Schmutzwasser ca. 44'300 m
• Meteorwasser ca. 11'400 m

Um die für die Gemeinde Fischenthal erbrachten Leistun
gen korrekt fakturieren zu können, wurden in den Jahren 
2016 und 2017 die Aufwände erfasst und verifiziert. Ausge
hend von den Berechnungen für das Einzugsgebiet von Fi
schenthal konnte der Personalaufwand für das von den Son
derbauwerken her vergleichbare, in der Länge aber grössere 
Netz der ARA Bauma ermittelt werden. Es resultiert ein 
Stundenaufwand von 650 h/a (inklusive Meteorkanäle).

Personalbedarf für die Gemeinde Bauma
Die Summe der Arbeitsstunden für den Betrieb der ARA 
 Bauma unter Einschluss der Arbeiten am Netz im Einzugs
gebiet der Gemeinde Bauma ist 4'750 h/a. Nach Abzug von 
10 Feier tagen, 25 Tagen Ferien und durchschnittlich 7 Tagen 
Krankheit resultiert bei einer 42 h Woche eine effektive jähr
liche Arbeitszeit von 1840 h/Mitarbeiter (MA). Der Personal
bedarf für den Betrieb der ARA Bauma (inkl. der Arbeiten am 
Netz) beträgt 2,6 Mitarbeitende (260 Stellenprozente; 4'750 
h/a / 1840 h/ MA*a).

C. Fischenthal

Einzugsgebiet Gemeinde Fischenthal
Das Einzugsgebiet der Gemeinde Fischenthal ist ebenfalls 
sehr ausgedehnt. Es umfasst 13 Pumpwerke und drei Klein
abwasserreinigungsanlagen, die durch das Personal der ARA 
Bauma betreut werden. Die Länge der Schmutzwasserleitun
gen beträgt ca. 27'800 m. Künftig soll auch die Strahlegg an 
das Netz Fischenthal angeschlossen werden. Dazu ist eine 
FreispiegelSchmutzwasserleitung mit einer Länge von ca. 
3'200 m geplant.

Für die Arbeiten im Einzugsgebiet der ARA Fischenthal 
wurde durch den Betriebsleiter der ARA Bauma der Zeitauf
wand der Jahre 2016 und 2017 erfasst. Für die künftige Ab
leitung Strahlegg und allgemeine Arbeiten (die beiden un
tersten Zeilen der Auflistung in Tab.2) wurde ebenfalls ein 
Stundenaufwand angenommen.
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D. Fazit
Für die Betreuung der ARA Bauma und der Einzugsgebiete 
der ARA Bauma in den Gemeinden Bauma und Fischenthal 
beträgt der Personalbedarf, unter Einschluss der Ableitung 
Strahlegg, gesamthaft 2,9 Mitarbeitende (290 Stellenpro
zente), was einem Mehrbedarf von insgesamt 0,9 Mitarbei
tenden (90 Stellenprozenten) entspricht. Vorerst soll der 
heute gültige Stellenplan im Entwässerungsbereich von zwei 
Mitarbeitenden nur um 0,8 Mitarbeitende auf 2,8 Mitarbei
tende erhöht werden. Erst nach erfolgter Erschliessung des 
Gemeindegebietes Strahlegg in Fischenthal ist die Personal
situation erneut zu prüfen und der Stellenplan auf die aus
gewiesenen 2,9 MA anzupassen.

E.  Dienstleistungsvertrag  
mit der Gemeinde Fischenthal

In der Tab. 2 werden detailliert alle Arbeiten beschrieben, 
die auch Inhalt des Dienstleistungsvertrags zwischen der 
Gemeinde Fischenthal (Eigentümerin des Netzes) und der 
Gemeinde Bauma (Betreiberin) sind.

Die rapportierten Arbeitsstunden sowie die Material
kosten werden durch die Gemeinde Bauma quartalsweise 
der Gemeinde Fischenthal in Rechnung gestellt. 

Der verrechenbare Stundenansatz exkl. MwSt. 
beträgt aktuell:
Bereichsleitung (handwerklich / technisch) CHF 92.00
Mitarbeiter/in CHF 85.00
Sekretariat CHF 82.00

Die verrechenbaren Stundenansätze werden jährlich, erstmals 
im Jahre 2020, der Teuerung angepasst. Basis für die Anpas
sung ist jeweils der aktuelle Index der Konsumentenpreise.

Der Vertrag ist frühestens 10 Jahre nach Abschluss ein
seitig kündbar. Nach Ablauf von 10 Jahren ist der Vertrag mit 
einer Kündigungsfrist von zwei Jahren auf das Ende eines 
Kaldenderjahres kündbar. Der Vertrag wird aber grundsätz
lich bis zum Zeitpunkt des Anschlusses der ARA Bauma an 
die ARA Hard abgeschlossen (Projekt Abwasserfreie Töss). 
Eine Neubeurteilung des Vertrags erfolgt zum Zeitpunkt die
ses Anschlusses ca. im Jahr 2035. 

Der im Entwurf vorliegende Dienstleistungsvertrag zwischen 
den Gemeinden Bauma und Fischenthal wurde mit Beschluss 
Nr. 202 vom 7. November 2018 vom Gemeinderat Fischent
hal bereits genehmigt. 

Der Entwurf des Dienstleistungsvertrages liegt mit den  Akten 
der Gemeindeversammlung auf. Er kann auch auf der Home
page der Gemeinde (bauma.ch) abgerufen werden.

Abschied Rechnungsprüfungskommission
Die RPK hat den Antrag des Gemeinderates zur Erhöhung 
des Stellenplanes im Entwässerungsbereich und den Entwurf 
des Dienstleistungsvertrages zwischen den Gemeinden 
 Bauma und Fischenthal geprüft.

Der Bedarf ist ausgewiesen und die Anpassung des Stel
lenplanes somit zweckmässig.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der 
Gemeinde versammlung Zustimmung zu den Anträgen des 
Gemeinderats.

Antrag des Gemeinderats
1. Der Stellenplan im Entwässerungsbereich der Gemeinde 

Bauma wird um 80 Stellenprozente erhöht. 
2. Der Gemeinderat wird ermächtigt, nach erfolgter Er

schliessung des Gemeindegebietes Strahlegg in Fischent
hal den Stellenplan im Entwässerungsbereich der Ge
meinde Bauma um weitere 10 Stellenprozente zu erhöhen.

3. Der vorliegende DienstleistungsvertragsEntwurf  zwischen 
den Gemeinden Bauma und Fischenthal wird genehmigt.
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